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WARUM IST NÖRDLICH LÄGERN  
DAS BESTE STANDORTGEBIET?
Die Standortgebiete Jura Ost (JO), Nördlich Lägern 
(NL) und Zürich Nordost (ZNO) sind für den Bau  
eines langfristig sicheren Tiefenlagers geeignet. 
In Etappe 2 des Sachplanverfahrens wurde mit vor-
läufigen Sicherheitsanalysen nachgewiesen, dass 
in diesen Standortgebieten die Schutzkriterien 
eingehalten werden können. Grundlage sind die für 
den Nachweis der Langzeitsicherheit zentralen 
Eigenschaften der technischen und geologischen 
Barrieren, die in allen Standortgebieten gegeben 
sind. 

Die für die Auswahl von NL ausschlaggebenden  
Eigenschaften ergaben sich aus den zu Beginn von 
Etappe 3 durchgeführten umfangreichen erdwissen-
schaftlichen Untersuchungen, welche im Herbst 
2022 bei der Ankündigung der Standorte für die Aus-
arbeitung der Rahmenbewilligungsgesuche mit der 
besten Qualität, der grössten Stabilität und der 
grössten Flexibilität zusammengefasst wurden.  

Die Standortgebiete wurden mittels 3D-Seismik, 
Tief- und Quartärbohrungen sowie begleitend dazu 
mit Feldaufnahmen vertieft untersucht. Für die 
Standortwahl ausschlaggebend sind folgende  

KAPITEL 6

Eigenschaften des einschlusswirksamen Gebirgs-
bereichs (EG) in NL (Argumentenbericht gemäss 
ENSI 33/649):

	— die grösste Mächtigkeit
	— die günstigsten hydrogeologischen  

Bedingungen
	— die einfachste geologische Situation
	— der beste Schutz vor Erosion

Der Sachplan definiert 13 Kriterien, welche für die 
Standortwahl hinsichtlich Sicherheit und techni-
scher Machbarkeit zu bewerten sind. Bei der Stand-
ortwahl muss das beste Standortgebiet für HAA und 
SMA im Rahmen einer Positivwahl ausgewählt wer-
den. Da alle Gebiete geeignet sind, geht es um die 
Wahl des Standortgebietes mit den grössten  
Sicherheitsmargen. Die qualitativen Vorteile von NL 
bestätigen sich im Rahmen der Bewertung der Kri-
terien, welche vier Kriteriengruppen zugeordnet sind. 

DIE KRITERIEN
Die Kriterien der Gruppe 1 betreffen die Barrie-
rewirkung des EG. Mit der Kriteriengruppe 2 wird 
beurteilt, wie diese Barrierewirkung über die  

DIE EINFACHSTE GEOLOGIE

DIE GRÖSSTE MÄCHTIGKEIT DIE GÜNSTIGSTEN  
HYDROGEOLOGISCHEN BEDINGUNGEN

DER BESTE SCHUTZ VOR EROSION
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erforderlichen Zeiträume gewährleistet bleibt und 
mit der Kriteriengruppe 3 wird die Zuverlässigkeit 
der geologischen Aussagen und Prognosen beur-
teilt. Die Kriteriengruppen 1 bis 3 bewerten die Wir-
kung der natürlichen Barriere im Standortgebiet 
hinsichtlich der Langzeitsicherheit, sie können 
durch technische Massnahmen nur beschränkt  
beeinflusst werden. Eine Ausnahme stellen die  
lagerbedingten Einflüsse dar (Kriterium 2.3), welche 
von der Lagerauslegung abhängen.

Die Kriteriengruppe 4 bewertet die bautechnische 
Eignung und damit die technische Machbarkeit. Zur 
Bewertung der technischen Machbarkeit wurden für 
jeden Lagertyp und jedes Standortgebiet beispiel-
hafte Lagerprojekte erarbeitet und eine integrale 
Beurteilung der bautechnischen Eignung des Bau-
grunds mittels bautechnischer Risikoanalysen 
durchgeführt. Diese bestätigen, dass für alle Lager-
projekte bautechnisch beherrschbare Verhältnisse 
vorliegen und die bautechnischen Risiken auch bei 

abweichenden Gebirgsverhältnissen mit im Unter-
tagebau bekannten und erprobten Massnahmen 
beherrscht werden können. Der dazu erforderliche 
Aufwand wird in Einklang mit dem Primat der  
Sicherheit des Sachplanverfahrens nicht bewertet.

Da der Abstand zu den Aquiferen in NL insgesamt 
am grössten bzw. der EG am mächtigsten ist, ergibt 
sich ein qualitativer Vorteil bei der räumlichen  
Ausdehnung (Kriterium 1.1). Die Untersuchung der 
chemischen Zusammensetzung der Porenwässer 
und des Grundwassers in den Aquiferen zeigen, 
dass im und um den EG in NL die geringste Grund-
wasserzirkulation stattfindet. Daraus ergibt sich 
ein qualitativer Vorteil bei der Bewertung der hy-
draulischen Barrierewirkung (Kriterium 1.2). Die 
geologische Situation ist in der potenziellen Lager-
zone von NL am einfachsten. Die Gesteine sind 
beispielsweise am ruhigsten gelagert. Sie weisen 
bis auf eine allfällige Ausnahme unterhalb des  
Stadlerbergs keine mit der 3D-Seismik kartier- 

baren Störungen auf, weshalb die räumliche Aus-
dehnung (Kriterium 1.1) am besten bewertet wird. 
Da Veränderungen im geologischen Untergrund in 
der Regel dort stattfinden, wo bereits Schwachstel-
len vorhanden sind, ergibt sich daraus ein Vorteil 
bei der Beständigkeit der Standort- und Gesteins-
eigenschaften (Kriterium 2.1). Die einfache Geolo-
gie ist auch ein Vorteil für die erdwissenschaftliche 
Erkundung und die Realisierung des Tiefenlagers 
insbesondere aufgrund geringerer Ungewissheiten 
für langfristige Prognosen und Sicherheitsanaly-
sen. So besteht in NL auch die Chance auf zusätz-
liche Rahmengesteine bzw. eine grössere Sicher-
heitsmarge bei den unteren Rahmengesteinen 
(Kriterium 3.2). Die Sicherheitsmargen in Bezug auf 
zukünftige Veränderungen sind in NL am grössten. 
Dies gilt beispielsweise für die lagerbedingten Ein-
flüsse (Kriterium 2.3). Beim Schutz vor Erosion gilt 
das sowohl bei der erwarteten zukünftigen Ent-
wicklung (Kriterium 2.2) als auch bei ungünstigeren 
Annahmen (Kriterium 3.3). 

DIE AUSSCHLAGGEBENDEN  
EIGENSCHAFTEN DER BARRIERE
Die für die Standortwahl ausschlaggebenden  
Eigenschaften der geologischen Barriere ergeben 
unabhängig vom Lagertyp klare Vorteile für NL. Auf-
grund des zehnmal kürzeren Nachweiszeitraums 
haben für das SMA-Lager nicht alle Kriterien die 
gleiche Relevanz. Der grössere Schutz vor künftiger 
Erosion ist deshalb nicht relevant, der Erhalt der 
langfristigen Barriereintegrität bei steigendem Gas-
druck ist dagegen von grösserer Bedeutung als beim 
HAA-Lager. Bei gleicher Lagerauslegung führt die 
grössere Tiefenlage zu einer grösseren Sicherheits-
marge bei lagerbedingten Einflüssen (Kriterium 2.3). 
Negative Wechselwirkungen zwischen den beiden 
Lagerfeldern für HAA und SMA im Kombilager kön-
nen aufgrund der grosszügigen Platzverhältnisse 
ausgeschlossen werden. Unabhängig vom Lagertyp 
weist das Standortgebiet NL aufgrund der geologi-
schen Eigenschaften eindeutige sicherheitstechni-
sche Vorteile für die Langzeitsicherheit auf. 

ZÜRICH NORDOST

Mächtigkeit einschlusswirksamer Gebirgsbereich
Hydrogeologische Bedingungen
Geologische Situation
Erosion/Tiefenlage

Grösste Sicherheitsmarge (Rang 1) 
Mittlere Sicherheitsmarge (Rang 2)
Kleinste Sicherheitsmarge (Rang 3)

Sehr günstig 
Günstig
Bedingt günstig

NÖRDLICH LÄGERN

JURA OST

4.2 Untertägige Erschliessung und Wasserhaltung  
4.1 Felsmechanische Eigenschaften und Bedingungen  
3.3 Prognostizierbarkeit der Langzeitveränderungen  
3.2 Explorierbarkeit der räumlichen Verhältnisse  
3.1 Charakterisierbarkeit der Gesteine  
2.4 Nutzungskonflikte 
2.3 Lagerbedingte Einflüsse  
2.2  Erosion 
2.1 Beständigkeit der Standort- und 
 Gesteinseigenschaften  
1.4 Freisetzungspfade  
1.3 Geochemische Bedingungen  
1.2 Hydraulische Barrierenwirkung  
1.1  Räumliche Ausdehnung 

Kriterien des Sachplans
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Bewertung der 13 Kriterien  
des Sachplans für ein HAA-Lager  
in den drei Standortgebieten.
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WIE WIRD DAS TIEFENLAGER  
GEBAUT UND BETRIEBEN?

KAPITEL 7

Beispielhaftes Lagerprojekt am Standort 
Haberstal mit Details zum Bau (rechts) und 

Betrieb (links) im HAA-Lagerfeld.

Als Grundlage für die Standortwahl und das RBG 
wurde ein beispielhaftes, anschauliches Lagerpro-
jekt gemäss den behördlichen Vorgaben erarbeitet. 
Dieses Projekt kann unter Anwendung bewährter 
baulicher, technischer und organisatorischer Vor-
sorgemassnahmen so umgesetzt werden, dass 
während des Betriebs und nach dem Verschluss 
keine unzulässige radiologische Gefährdung für 
Mensch und Umwelt entsteht. 

ANLAGE IN GRUNDZÜGEN
Für die Standortwahl waren ausschliesslich geo-
logische Kriterien entscheidend. Deshalb wurde 
die Lagerauslegung aus früheren Projektphasen im 
Wesentlichen übernommen; nur die Erschliessung 
wurde standortspezifisch ergänzt. Mit der durch die 
erdwissenschaftlichen Untersuchungen erweiter-
ten, robusten Datengrundlage wurden Ungewiss-
heiten der Gebirgsverhältnisse reduziert und die 
Machbarkeit der untertägigen Anlagen plausibel 
aufgezeigt. Selbst unter Bedingungen, die vom  
erwarteten Gebirgsverhalten abweichen, könnten 
die bautechnischen Risiken mit bekannten und  

erprobten Bauverfahren und Massnahmen be-
herrscht werden. 

Für die Verbesserung der betrieblichen und bau-
technischen Machbarkeit besteht in erster Linie mit 
der Weiterentwicklung der Lagerauslegung noch 
grosses Potenzial. Die Rahmenbewilligung legt le-
diglich die Grundzüge des Projekts fest (Art. 14, 
KEG). Als Grundlage dafür dient das beispielhafte 
Lagerprojekt, das die Anforderungen an die gene-
relle Auslegung eines geologischen Tiefenlagers 
erfüllt (KEV Art. 11 und Art. 64 bis 69). Der Platz- 
bedarf für die Lagerfelder ergibt sich aus dem  
Lagerkonzept und dem Abfallvolumen. 

PROJEKTENTWICKLUNG
Die Projektentwicklung erfolgt nun im weiteren  
Bewilligungsverfahren innerhalb der Festlegungen 
der Rahmenbewilligung. Dabei werden – unter  
Berücksichtigung des technologischen und wissen-
schaftlichen Fortschritts – Optimierungen in Pla-
nung, Bau und Betrieb angestrebt. Dabei steht ein 
haushälterischer Umgang mit Ressourcen im  

Vordergrund. Wenn die Festlegung des Projekt- 
perimeters dem Vorschlag der Nagra entspricht 
bzw. diesen nicht verkleinert, besteht dazu weiterhin 
ein grosser Handlungsspielraum. Die Sicherheit, die 
in erster Linie durch die geologischen Eigenschaften 
des Standortes gewährleistet wird, bleibt oberste 
Priorität.

Zur Sicherung der Finanzierung des Tiefenlagers 
hat der Bund die Stilllegungs- und Entsorgungs-
fonds (STENFO) eingerichtet. Im RBG werden  
Angaben zur Höhe der Kosten des Kombilagers  
gemacht (Art. 62, KEV). Grundlage sind die Ergeb-
nisse der Kostenstudie 2021, welche im Basis- 
projekt die Kosten von zwei Einzellagern ermittelt 
hat. Mit der nächsten Kostenstudie 2026 (KS26) 
wird gemäss den Vorgaben des STENFO das Kom-
bilager in NL als Basisprojekt verwendet. Es wird 
kompakter ausgelegt sein und sich unter anderem 
hinsichtlich der Lagerfeldplatzierung und der Lini-
enführung der Zugänge vom RBG-Projekt unter-
scheiden. Die Ergebnisse der KS26 werden vor  
Abschluss der fachtechnischen Beurteilung der 
Rahmenbewilligungsgesuche (2027) vorliegen.  

Der Bundesrat kann den Entscheid zu den Rahmen-
bewilligungen im Jahr 2029 fällen, nachdem Ende 
2028 die Projektfinanzierung geprüft und der  
Entscheid des Eidgenössischen Departements für 
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 
(UVEK) zur KS26 vorliegt. 

Mit der Kostenstudie wird auch das Entsorgungs-
programm aktualisiert. Dieses informiert über  
den aktuellen Stand des Projekts und dessen  
Weiterentwicklung. Derzeit werden insbesondere 
Optimierungen im Einlagerungskonzept angestrebt 
– beispielsweise hinsichtlich der Beladung und 
Grösse der Endlagerbehälter sowie der Dimensio-
nierung der Lagerstollen und -kavernen. 

Der Sicherheitsnachweis im Baubewilligungsverfah-
ren stützt sich auf das weiterentwickelte Lagerpro-
jekt. Im Gegensatz zur Lagerauslegung wird bezüg-
lich des geologischen Umfelds nicht mit neuen 
Erkenntnissen in Bezug auf die Langzeitsicherheit 
gerechnet. Diese Standorteigenschaften wurden 
bereits im Rahmen des Sachplanverfahrens um- 
fassend geprüft und bestätigt. 
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100’000 m3
Max. LagerkapazitätRBG unverpacktes Abfallvolumen

1985
200’000 m3
Projekt Gewähr(Entsorgungsnachweis SMA)

1993
150’000 m3
Beantragte LagerkapazitätRBG Wellenberg

2008
125’000 m3
SGT E1 max. Abfallvolumen

43’000 m3
RBG-Abfallmenge

2024
57’000 m3
Planungsreserve

KAPITEL 8

WIEVIEL ABFALL WIRD  
IM TIEFENLAGER ENTSORGT?
Das RBG basiert gemäss den Vorgaben des ENSI auf 
dem modellhaften Inventar für radioaktive Abfälle 
(MIRAM). Das MIRAM umfasst den heute vorhande-
nen Abfall und eine Prognose des noch entstehen-
den Abfalls unter Annahme einer Betriebsdauer von 
60 Jahren der aktuell betriebenen KKW. Auch die 
beispielhafte Grösse der Lagerfelder basiert auf  
dieser Annahme. Damit der Rahmen der Bewilli-
gung, der mit späteren Verfahrensschritten ein- 
gehalten werden muss, die zeitlichen Ungewiss- 
heiten eines Jahrhundertprojekts abdeckt, wird mit 
der Rahmenbewilligung die «ungefähre» Grösse der 
wichtigsten Bauten und die «maximale Lagerkapa-
zität» festgelegt. 

DIE MAXIMALE LAGERKAPAZITÄT
Die maximale Lagerkapazität legt fest, wie viel Abfall 
im geologischen Tiefenlager im Rahmen der Bewil-
ligung maximal entsorgt werden darf. Dabei ist  
neben anderen zeitlichen Ungewissheiten auch zu 
berücksichtigen, dass die Kernkraftwerke in der 
Schweiz eine unbefristete Betriebsbewilligung  
haben und so lange Strom produzieren können, wie 
sie sicher sind. Eine vergleichbare Bewilligung für 
das Tiefenlager ist nicht möglich, weil die maximale 
Lagerkapazität gemäss BFE mit einer Volumen- 
angabe festzulegen ist. Damit in dieses Volumen 
nicht weitere Variablen einfliessen, schlägt die  

Nagra vor, die maximale Lagerkapazität als unver-
packtes Volumen festzulegen:

	— Für HAA wird eine maximale Lagerkapazität von 
2'500 m3 unverpacktem Abfallvolumen vorge-
schlagen. Dieses Volumen ist rund 1,5-mal 
grösser als das MIRAM und basiert auf einem 
verlängerten Betrieb der heute betriebenen 
Kernkraftwerke.

 
	— Für SMA wird eine maximale Lagerkapazität von 

100’000 m3 unverpacktem Abfallvolumen vorge-
schlagen. Dieses Volumen ist rund doppelt so 
gross wie das MIRAM und berücksichtigt Unge-
wissheiten bezüglich des Abfallvolumens aus 
der Stilllegung, eine verlängerte Einlagerung 
von Abfällen aus Medizin, Industrie und For-
schung sowie allfällige Veränderungen bei der 
Abfallbehandlung. 

Die Begründung der maximalen Lagerkapazitäten ist 
in Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben, insbeson-
dere mit dem seit 2017 gültigen Verbot zur Erteilung 
von Rahmenbewilligungen für neue Kernkraftwerke 
(Art. 12, KEG) erarbeitet worden. Die vorgeschlagenen 
maximalen Lagerkapazitäten liegen deutlich unter 
den Volumina, welche dem Tiefenlager in früheren 
Projektphasen zugrunde gelegt wurden. 

Entwicklung der maximalen Abfallvolumina  
für SMA bis zum Vorschlag für die Rahmenbewilligung.

2’500 m3
Max. LagerkapazitätRBG unverpacktes Abfallvolumen

1985
3’700 m3
Projekt Gewähr (HAA)Szenario ohneWiederaufarbeitung 2002

2’950 m3
Entsorgungsnachweis HAA

2008
3’520 m3
SGT E1 max. Abfallvolumen

1’550 m3
RBG-Abfallmenge

2024
950 m3
Planungsreserve

2017
Verbot  neue KKW

KEG 

Entwicklung der maximalen Abfallvolumina  
für HAA bis zum Vorschlag für die Rahmenbewilligung.
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Ein zunehmendes Abfallvolumen erfordert mehr 
HAA-Lagerstollen bzw. SMA-Lagerkavernen. Das 
Platzangebot in der potenziellen Lagerzone (ca.  
22 km2) entspricht einem Vielfachen des aktuellen 
Platzbedarfs (ca. 2 km2). Somit sind selbst bei einer 
Vergrösserung des Platzbedarfs bei einer allfälligen 
Ausschöpfung der maximalen Lagerkapazität gros-
se Platzreserven zur Optimierung und Anpassung 
der Lagerauslegung vorhanden. 

Den Auswirkungen des steigenden Gasdrucks kann 
unabhängig vom Abfallvolumen bzw. der Grösse des 
Lagers z.B. mit ausreichend Gasspeichervolumen 
begegnet werden. Generell steigt mit dem Abfallvo-
lumen auch die Grösse des Lagers und damit auch 
das Gasspeichervolumen in etwa proportional. Der 
Einfluss der Wärme auf die Barriereeigenschaften 
ist im Nahfeld zu betrachten, denn die Wärme- 
entwicklung wirkt in erster Linie auf die direkte  
Umgebung der Behälter. Der Erhalt der Barriere- 
eigenschaften kann somit mit der Beladung  
der Endlagerbehälter durch die Begrenzung der 
Wärmeleistung und durch den Abstand der End- 
lagerbehälter bzw. der Lagerstollen gesteuert  
werden. 

Nicht alle Schlussfolgerungen zur Langzeitsicher-
heit sind exakt proportional zum Abfallvolumen, aber 
aufgrund der grossen Platzreserven für die Aus- 
legung sind qualitative Aussagen mit proportionalen 
Annahmen vertretbar. Da die auf dem erwarteten 
Abfallvolumen basierenden radiologischen Konse-
quenzen um ein Vielfaches unter dem Schutz- 
kriterium liegen, ist dies auch dann gewährleistet, 
wenn sich die maximale Individualdosis proportional 
zum Abfallvolumen vergrössern würde. 

DIE SCHLUSSFOLGERUNGEN
Schlussfolgerungen zur Sicherheit des Tiefenlagers 
bei einer allfälligen Beanspruchung der maximalen 
Lagerkapazität sind somit bereits heute möglich. 
Aufgrund der grossen Platzreserven für die  
Lagerauslegung ist die Langzeitsicherheit auch bei 
einer vollumfänglichen Beanspruchung der maxi-
malen Lagerkapazität gewährleistet. Das Bewilli-
gungsverfahren sieht aber für kommende Projekt-
phasen ohnehin vor, dass der Sicherheitsnachweis 
unter Berücksichtigung der Projektentwicklungen 
mit zunehmendem Anteil vorhandener und ab- 
nehmendem Anteil prognostizierter Abfälle zu  
bestätigen ist.

KAPITEL 8
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WAS STEHT IN DEN RAHMEN- 
BEWILLIGUNGSGESUCHEN?
Die für die RBGs notwendigen Gesuchsunterlagen 
sind in der Kernenergieverordnung (Art. 23 und 62 
KEV) vorgegeben:

	— Im Sicherheitsbericht wird gezeigt, weshalb 
die Standorte für den Zweck der Kernanlage 
sicher sind. Bei beiden Standorten ist die Si-
cherheit während der Betriebsphase zu beur-
teilen bzw. welche Standort- und Projekteigen-
schaften für die Auslegung und Bemessung 
der Anlagen zu berücksichtigen sind. Beim 
geologischen Tiefenlager wird anhand eines 
beispielhaften Lagerprojekts nachgewiesen, 
dass der langfristige Schutz von Mensch und 
Umwelt am Standort sichergestellt werden 
kann. Für die Sicherheitsbeurteilung wird die 
Entwicklung des Lagers und der Barrieren un-
ter Berücksichtigung aller denkbaren Ereignis-
se beurteilt. 

	— Die Umweltverträglichkeitsprüfung für Kern-
anlagen erfolgt in zwei Stufen. Für das RBG ist 
im Umweltverträglichkeitsbericht die 1. Stufe 
erforderlich. In diesem wird aufgezeigt, dass 
die Projekte in Einklang mit den Umweltgeset-
zen realisiert werden können. Dazu wird  
geprüft, ob und wie schützenswerte Güter vom 
Projekt betroffen sind. Zur Beurteilung der 
Auswirkungen werden den Projekten und An-
lagen abdeckende Annahmen zugrunde gelegt 
und das weitere Vorgehen für spätere Ver- 
fahrensschritte in Form eines Pflichtenhefts 
definiert.

Beide Rahmenbewilligungsgesuche basieren zu-
sätzlich auf verschiedenen Referenzberichten, wel-
che über eine webbasierte Plattform öffentlich  
zugänglich sind. Die umfangreiche Dokumentation 
ist über einen längeren Zeitraum erarbeitet worden, 

	— Die zur Realisierung des Tiefenlagers und teil-
weise auch der BEVA benötigten Projektperime-
ter befinden sich ausserhalb der Bauzonen. Mit 
der Erteilung der Rahmenbewilligung durch den 
Bundesrat werden der raumplanerisch festge-
legte Rahmen für die Oberflächenanlagen und 
die entsprechende Nutzung bestätigt. Im Be-
richt zur Abstimmung mit der Raumplanung 
wird erklärt, wie sich die geeigneten Standorte  
für die Oberflächenanlagen im Rahmen des 
Sachplanverfahrens in Zusammenarbeit mit Re-
gionen, Kantonen und dem benachbarten 
Deutschland ergeben haben.

	— Im Sicherungsbericht wird aufgezeigt, dass un-
befugtes Betreten, Einwirken und die Entwendung 
von Kernmaterialien verhindert werden können. 
Da zur Sicherung für das RBG nur konzeptionelle 
Überlegungen erforderlich sind, sind diese Be-
richte im Gegensatz zu den Dokumenten der 
nachfolgenden Verfahrensschritte noch öffentlich.

	— Im Stilllegungskonzept wird erläutert, wie die  
Anlagen nach der Betriebsphase stillgelegt und 
zurückgebaut werden.

	— Das RBG des geologischen Tiefenlagers enthält 
gemäss Art. 62 KEV zudem einen Bericht zur 
Begründung der Standortwahl mit der Bewer-
tung der für die Auswahl des Standorts aus-
schlaggebenden Eigenschaften und gemäss den 
Vorgaben des ENSI ein Verschluss- und ein in-
tegrales Überwachungskonzept. 

Gesuchsunterlagen für das geologische 
Tiefenlager (gTL) und die Brennelement-

verpackungsanlage (BEVA)

in denen sich das Projekt und die Interpretation von 
Sachverhalten weiterentwickelt haben. Bei allfälli-
gen Widersprüchen stehen die Gesuchsunterlagen 
und chronologisch jüngere Berichte in der Rang- 
folge an erster Stelle.
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RBG ARGUMENTE
Dieser Bereich bietet die 
Möglichkeit die Herleitung 
der Argumente (Dokumen-
tenstrukturplan gemäss 
ENSI 33/649) nachzuvoll-
ziehen.   

WIE SIND DIE INFORMATIONEN  
ÖFFENTLICH ZUGÄNGLICH?

DIGITALES  
NACHSCHLAGEWERK
Der Erläuterungsbericht, die 
Gesuchsunterlagen des RBG 
gTL und RBG BEVA sowie die 
zentralen sechs Referenzbe-
richte des RBG gTL sind auf 
Kapitelebene aufbereitet und 
mit Hyperlinks versehen. Nut-
zer können die Themen wie in 
einer Enzyklopädie erkunden 
und sich einen Überblick ver-
schaffen.  

PDF-BIBLIOTHEK 
Referenzberichte der 
RBGs, zentrale Berichte 
der Nagra im Allgemei-
nen und relevante Doku-
mente der Behörden sind 
in digitalen PDF-Biblio-
theken abrufbar. Nutzer 
können die Zusammen-
fassungen lesen, nach 
Stichworten suchen und 
relevante Dokumente he-
runterladen.

SUCHFUNKTION 
Die Plattform ermöglicht  
die Suche nach Begriffen 
und liefert Treffer aus 
den Gesuchsunterlagen 
und Referenzberichten, 
die nach Relevanz gefil-
tert werden können. 

gTL

BEVA

drbg.ch
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		  ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
	 ATA	 alphatoxische Abfälle 
	 BEVA	 Brennelementverpackungsanlage 
	 BFE	 Bundesamt für Energie 
	 EG	 einschlusswirksamer Gebirgsbereich 
	 ENSI	 Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat 
	 gTL	 geologisches Tiefenlager 
	 HAA	 hochaktive Abfälle 
	 JO	 Jura Ost 
	 KEG	 Kernenergiegesetz 
	 KEV	 Kernenergieverordnung 
	 KKW	 Kernkraftwerk 
	 KS	 Kostenstudie 
	 MIF	 Medizin, Industrie und Forschung 
	 MIRAM	 Modellhaftes Inventar für radioaktive Materialien 
	 mSv	 Millisievert 
	 NL	 Nördlich Lägern 
	 PSI	 Paul Scherrer Institut 
	 RBG	 Rahmenbewilligungsgesuch 
	 SGT	 Sachplan geologische Tiefenlager 
	 SMA	 schwach- und mittelaktive Abfälle 
	 STENFO	 Stilllegungs- und Entsorgungsfonds 
	 UVEK	 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und 
		  Kommunikation 
	 ZNO	 Zürich Nordost 
	 Zwilag	 Zwischenlager 
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